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Sonstige Entgelte

Überweisungen
(Das Entgelt wird pro Auftrag berechnet und direkt im Rahmen des Auftrags durch 
einen steuerpflichtigen Verkauf von Fondsanteilen abgerechnet.)
 • Eil-Überweisung1,3 15,00 Euro
 • Inlands-/SEPA-Überweisung1 kostenlos
 • Grenzüberschreitende Überweisung1,5,13 
(außer SEPA-Überweisung)

30,00 Euro

Übermittlung von Mitteilungen, Abrechnungen und Depotauszügen
(Das Entgelt wird pro Dokument berechnet und mindestens einmal jährlich abge-
rechnet.)
 • Online kostenlos
 • Zusätzlicher postalischer Versand von Mitteilungen/Abrech-
nungen/Depotauszügen/Zweitschriften auf Anfrage4

kostenlos

Steuerliche Bescheinigungen
(Das Entgelt wird pro Dokument berechnet und durch einen steuerpflichtigen Verkauf 
von Fondsanteilen abgerechnet.)
 • gesetzlich vorgeschriebene Bescheinigungen4 kostenlos
 • weitere Bescheinigungen 
(über die gesetzliche Beauskunftungspflicht hinausgehend)

25,00 Euro

Aufwandsersatz für
(Das Entgelt wird pro Auftrag/Vorgang/Dokument berechnet und durch einen steuer-
pflichtigen Verkauf von Fondsanteilen abgerechnet.)
 • Verpfändungen 25,00 Euro
 • Postretouren4,7 10,00 Euro

Ein möglicher Anspruch der FNZ Bank auf Ersatz von weiteren Aufwendungen 
richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften.

I. Preise/Abrechnungsmodalitäten
Die in diesem Preis- und Leistungsverzeichnis aufgeführten Entgelte können gemäß 
den Regelungen unter Punkt „Änderung von Entgelten bei typischerweise dauerhaft 
in Anspruch genommenen Leistungen“ der jeweils aktuell gültigen Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen der FNZ Bank SE für Privat anleger (nachfolgend „Allgemeine 
Geschäftsbedingungen der FNZ Bank“ genannt) geändert werden. 
Alle Angaben verstehen sich – sofern nicht anders angegeben – inkl. der derzeit ggf. 
anfallenden gültigen Umsatzsteuer gemäß UStG und passen sich bei deren Ände-
rung entsprechend an.
(Für gewerbliche Anleger behält sich die FNZ Bank eine gesonderte Entgeltregelung 
vor.)

II. Abwicklungsmodalitäten

Preis- und Leistungsverzeichnis für das fintego Managed Depot
(nachfolgend „Managed Depot“ genannt) bei der FNZ Bank SE

Volumenabhängiges Anlageverwaltungsentgelt
Für das Managed Depot wird ein halbjährliches volumenabhängiges Anlage-
verwaltungs entgelt gemäß nachfolgender Entgeltstaffel erhoben.
Darüber hinaus können nur die unten aufgeführten sonstigen Entgelte im Rahmen 
der Depotführung für den Kunden anfallen.
• 0,00 % p. a. bei Nullbestand,
• 0,90 % p. a. für einen Anlagebetrag unter 10.000 Euro,
• 0,70 % p. a. für einen Anlagebetrag ab 10.000 Euro,
• 0,40 % p. a. für einen Anlagebetrag ab 50.000 Euro,
• 0,30 % p. a. für einen Anlagebetrag ab 1.000.000 Euro.

Berechnung
Das volumenabhängige Anlageverwaltungsentgelt berechnet sich prozentual auf den 
durchschnittlichen Anlagebetrag, welcher dem durchschnittlichen Monatsultimobe-
stand (Summe der Monatsultimobestände dividiert durch die Anzahl der Monate) des 
vorangegangenen Kalenderhalbjahrs entspricht. Für die Berechnung wird der Pro-
zentsatz gemäß oben aufgeführter Entgeltstaffel herangezogen, der sich für den er-
mittelten durchschnittlichen Anlagebetrag im jeweiligen Abrechnungszeitraum ergibt.
Beispiel:
In den Monaten Januar bis Februar beträgt der jeweilige Monatsultimobestand 
35.000 Euro. Im März wird der Anlagebetrag um 45.000 Euro durch einen Nach-
kauf des Fondsportfolios erhöht, sodass der jeweilige Monatsultimobestand für die 
Monate März bis Juni 80.000 Euro beträgt. Der durchschnittliche Anlagebetrag im 
Abrechnungszeitraum für die voran gegangenen sechs Monate beträgt 65.000 Euro. 
Folglich werden 0,40 % p. a. gemäß Entgeltstaffel für die Ermittlung des volumenab-
hängigen Anlageverwaltungsentgelts herangezogen.

Transaktionsentgelte1 und sonstige Entgelte
Transaktionsentgelte für Kauf2/Verkauf pro Transaktion (außer ETFs)

Online beauftragte Transaktionen kostenlos
Schriftlich beauftragte Transaktionen (Post, Fax) derzeit kostenlos

Fondsportfoliowechsel (nur online möglich) derzeit kostenlos

Ausführungszeitpunkt und Abrechnungspreis für  
Fondsportfolios
In einem Fondsportfolio können Fonds mit unterschiedlichen Ausführungszeitpunk-
ten enthalten sein. Für den Ausführungszeitpunkt des Auftrags ist die längste Aus-
führungsfrist eines Fonds im Fondsportfolio maßgeblich. Der Auftrag kann somit erst 
zum nächstmöglichen gemein samen Abrechnungstag der im Fonds portfolio enthal-
tenen Fonds aus geführt werden.
1. Eingehende Kauf- und Verkaufsaufträge sowie Aufträge zum Fonds port folio-

wechsel werden von der FNZ Bank unverzüglich, spätestens an dem auf den Ein-
gang bei der FNZ Bank folgenden Bank arbeitstag8, bearbeitet. Unter Bearbeitung 
ist die Erfassung der Kauf- und Verkaufsaufträge sowie Aufträge zum Fonds port-
foliowechsel in den Systemen von der FNZ Bank zu verstehen (Order-Erfassung).

2. Erfolgt die Order-Erfassung durch die FNZ Bank vor der Cut-off-Zeit der im Fonds-
portfolio enthaltenen Fonds, die bei der FNZ Bank erfragt werden kann, wird die Order 
von der FNZ Bank taggleich – ggf. unter Einbeziehung eines Zwischenkommissio-
närs – an die jeweilige Kapitalverwaltungs-/Verwaltungsgesellschaft (nachfolgend 
„Verwaltungsgesellschaft“ genannt) bzw. an einen Market-Maker weitergeleitet.  
Erfolgt die Order-Erfassung durch die FNZ Bank nach der Cut-off-Zeit der im 
Fonds portfolio enthaltenen Fonds, die bei der FNZ Bank erfragt werden kann, 
wird die  Order von der FNZ Bank am nächsten Bankarbeitstag – ggf. unter Einbe-

Transaktionsentgelte für ETFs (Exchange Traded Funds)

ETF-Transaktionsentgelte derzeit kostenlos

Abrechnung des volumenabhängigen Anlageverwaltungsentgelts
Grundsätzlich erfolgt die Abrechnung des Anlageverwaltungsentgelts durch steuer-
pflichtigen Verkauf von Fondsanteilen bzw. Anteilbruch stücken gemäß der Ist-Struk-
tur des Fondsportfolios im Managed Depot oder aus einem vom Vermögensverwalter 
vorgegebenen Fonds im Fondsportfolio. Sofern der Bestand des vom Vermögens-
verwalter vorgegebenen Fonds nicht ausreicht, wird der Restbetrag durch Verkauf 
entsprechender Fondsanteile bzw. Anteilbruchstücke gemäß der Ist-Struktur des 
Fondsportfolios im Managed Depot abgerechnet. Ist die Belastung am vorgegebenen 
Fonds aufgrund anderer Ein schränkungen (z. B. Sperre am Fonds) nicht möglich, 
erfolgt die Abrechnung durch Verkauf entsprechender Fondsanteile bzw. Anteilbruch-
stücke gemäß der Ist-Struktur des Fondsportfolios im Managed Depot.
Für die Abrechnung des volumenabhängigen Anlageverwaltungsentgel ts durch Ver-
kauf von Fondsanteilen bzw. Anteilbruchstücken gelten im Übrigen die Abwicklungs-
regelungen gemäß Punkt „Abwicklungsmodalitäten“.

Abrechnungsmodalitäten für das volumenabhängige Anlage-
verwaltungsentgelt und sonstiger Entgelte
Be-/Abrechnungszeitpunkt
Das volumenabhängige Anlageverwaltungsentgelt berechnet sich prozentual 
auf die durchschnittlichen Monatsultimobestände. Basis für die Berechnung ist das 
vorangegangene Kalenderhalbjahr. Das volumenabhängige Anlageverwaltungsent-
gelt wird gegen über dem Kunden am ersten Bankarbeitstag nach dem Ende des 
jeweiligen Kalender halbjahrs berechnet und anschließend abgerechnet. 
Bei einer unterjährigen Beendigung des Vertragsverhältnisses oder bei einer 
Gesamt verfügung wird das volumenab hängige Anlageverwaltungsentgelt anteilig 
auf den Zeitpunkt der Beendigung des Vertragsverhältnisses bzw. den Gesamtverfü-
gungszeitpunkt berechnet. 
Sonstige Entgelte werden gemäß den Regelungen unter Punkt „Sonstige Entgelte“ 
entweder sofort oder mindestens einmal jährlich in einer Summe abgerechnet.
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Umrechnungskurs bei Fremdwährungsgeschäften für Privat-
anleger
1. Umrechnung von Euro in abweichende Währung

Beauftragt der Kunde die FNZ Bank mit dem Kauf oder dem Verkauf von Fondsan-
teilen eines Fonds, der in einer anderen Währung als Euro geführt wird, ist die 
FNZ Bank berechtigt, den hierfür erforderlichen Kaufpreis bzw. den erhaltenen 
Verkaufserlös zum jeweils gültigen Devisenkurs in die jeweilige Fremdwährung 
bzw. in Euro umzurechnen. Die Devisenkonvertierung findet über einen von der 
FNZ Bank beauftragten Devisenhändler statt, der zugleich als Zwischenkommis-
sionär die Kauf- bzw. Verkaufsaufträge an die jeweilige Verwaltungsgesellschaft 
weiterleitet. 
Der jeweilige von der FNZ Bank beauftragte Devisenhändler sowie die einmal 
am Tag ermittelten Devisenkurse sind unter www.fnz.de/devisenkurse veröffent-
licht. Der für die Devisenkonvertierung herangezogene Devisenkurs hängt von 
der Bearbeitung der Kauf- bzw. der Verkaufsaufträge durch die FNZ Bank ab. 
Die Devisenkonvertierung findet entsprechend der Bearbeitung der Kauf- bzw. 
Verkaufsaufträge durch die FNZ Bank unverzüglich, spätestens an dem auf den 
Eingang bei der FNZ Bank folgenden Bank arbeitstag statt. 
Die Abrechnung gegenüber der FNZ Bank erfolgt durch den Devisenhändler zum 
Devisenmittelkurs. Bei der Abrechnung gegenüber dem Kunden behält sich die 
FNZ Bank eine Marge von jeweils 0 % ausgehend vom jeweiligen Devisenmit-
telkurs ein.

2. Ausschüttungen
Ausschüttungen in Form von Auszahlungen bei Fonds in von Euro abweichen-
der Währung werden anhand des Devisenbriefkurses vom Zahlbarkeitstag in 
Euro umgerechnet und dann bearbeitet. Der jeweilige von der FNZ Bank für die 
Devisen konvertierung beauftragte Devisenhändler sowie die einmal am Tag ermit-
telten Devisenkurse sind unter www.fnz.de/devisenkurse veröffentlicht.
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1. Transaktionsentgelte sind derzeit gemäß § 4 Nr. 8 e UStG nicht umsatzsteuerpflichtig.
2. Je Kauf/Fondsumschichtung zzgl. reguläre Vertriebsprovision. Die maximale Vertriebsprovision entspricht 

höchstens dem Prozentsatz des im aktuellen Verkaufsprospekt des jeweiligen Fonds angegebenen maximal 
gültigen Ausgabeaufschlags. Je Kauf/Fondsumschichtung bei ETF zzgl. Transaktionsentgelte für ETFs.

3. Eilüberweisungen sind nur in Euro innerhalb des EWR möglich. 
4. Die Umsätze von gesetzlichen Zahlungsmitteln sind derzeit gemäß §  4  Nr. 8 b UStG nicht um satz steuerpflichtig.
5. Grenzüberschreitende (Dauer-)Überweisungen (außer SEPA-Überweisung) per Online-Auftrag ins Ausland 

sind nicht möglich. Auslandsüberweisungen sind nur mit Angabe von IBAN und BIC möglich.
6. Die Abrechnung erfolgt per Rechnungstellung bzw. bei unterjähriger Beendigung des Depotvertrags durch 

Verkauf von Fondsanteilen.
7. Dieses Entgelt wird nur erhoben, sofern der Kunde die Adressnachforschung aufgrund einer Postretoure zu 

vertreten hat. Dem Kunden ist der Nachweis gestattet, dass der FNZ Bank kein oder geringer Schaden ent-
standen ist.

8. Bankarbeitstage sind alle Geschäftstage gemäß Punkt „Geschäftstage/Bankarbeitstage der FNZ Bank“ dieses 
Preis- und Leis tungs verzeichnisses.

9. Das Forward Pricing kann von der FNZ Bank abweichend vom jeweiligen Verkaufsprospekt/von den Vertrags-
bedingungen des Fonds geregelt werden, wenn aus abwicklungstechnischen Gründen die Order von der 
FNZ Bank bereits am Vortag weitergeleitet werden muss.

10. Ein monatlicher (Online-)Kontoauszug wird nur erstellt, falls im betreffenden Kalendermonat Umsätze auf dem 
jeweiligen Konto bei der FNZ Bank stattgefunden haben.

11. SEPA-Lastschriften sind nur zugunsten bzw. zulasten der angegebenen externen Bankverbindung möglich.
12. Der Kontoinhaber trägt die Entgelte, die für die Überweisung anfallen; insbesondere können weitere Entgelte 

bei der Empfängerbank anfallen, welche der Empfänger zu tragen hat.
13. Die Aufzählung der zum SEPA-Raum gehörenden Staaten und Gebiete findet sich im Anhang der Bedingungen 

für den Zahlungsverkehr.

ziehung eines Zwischenkommissionärs – an die jeweilige Verwaltungsgesellschaft 
bzw. an einen Market-Maker weiter ge lei tet. Art und Zeitpunkt der Ausführung 
sowie Abrechnung gegenüber dem Kunden richten sich nach dem nächstmög-
lichen gemeinsamen Abrechnungstag der im Fonds portfolio enthaltenen Fonds, 
den aktuell gültigen Verkaufsprospekten der jeweiligen Fonds im Fondsportfo-
lio sowie den Bedingungen der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank, des 
 Clearers und/oder  eines Zwischenkommissionärs und/oder eines Market-Makers.  
Die Order für das Fondsportfolio wird von der FNZ Bank gegenüber dem Kunden 
zum Marktpreis (Kauf- bzw. Verkaufskurs des Market-Makers) abgerechnet. Maß-
geblich für den zugrunde liegenden Marktpreis der jeweiligen Fondsanteile ist der 
Tag, zu welchem der Market-Maker den Auftrag gegenüber der FNZ Bank abrech-
net (Ausführungszeitpunkt). Der Ausführungszeitpunkt sowie der dem Ausfüh-
rungsgeschäft zugrunde liegende Marktpreis liegen somit nicht im Einfluss bereich 
von der FNZ Bank. Wird der Auftrag nicht ausgeführt, so wird die FNZ Bank den 
Depotinhaber hier über unverzüglich informieren.
Als Ausnahmen von dieser Abrechnungsregelung gelten:
 • im Fondsportfolio enthaltene Fonds, die aus abwicklungstechnischen Gründen 
von der FNZ Bank mit Forward Pricing abgerechnet werden9,

 • Sicherungsmaßnahmen, die zu Verzögerungen in der Auf trags abwick lung 
führen können.

In diesen Ausnahmefällen wird die Order des Kunden nicht gemäß den in die-
ser Ziffer beschriebenen Abrechnungsmodalitäten ausgeführt, sondern mit dem 
Marktpreis des nächsten Bankarbeitstags oder eines der nächstfolgenden Bank-
arbeitstage abgerechnet.

3. Bei Fonds in einem Fondsportfolio, bei denen Marktpreise nicht bör sentäglich 
ermittelt werden, wird statt des Börsentags der Tag der nächsten gemein samen 
Preisfeststellung für die im Fonds portfolio enthaltenen Fonds berechnet.

4. Spar- oder Entnahmepläne werden zu dem vom Kunden festgelegten Abrech-
nungstag, soweit die erforderlichen Daten zu diesem Zeitpunkt bei der FNZ Bank 
vorliegen, abgerechnet. Ist der benannte Kalendermonatstag kein Bankarbeitstag, 
wird der Auftrag des Kunden mit dem Marktpreis des nächsten Bankarbeitstags 
oder eines der nächstfolgenden Bankarbeitstage abgerechnet.

5. Die FNZ Bank haftet nicht gegenüber dem Kunden, soweit die Order des Kunden 
aufgrund höherer Gewalt nicht weitergeleitet und/oder ausgeführt werden kann.


